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Bayerische Kameraden- und Soldatenvereinigung

Stärkemeldung jährlich an den Kreisverband
An die

BKV e.V.

Eugen-Roth-Str. 3

95703 Plößberg

Stärkemeldung zum 31.01. jeden Jahres an den Kreisverband, ohne Kreisverband an die Landesgeschäftsstelle
     
Name der Kameradschaft / des Vereins:

     
Anschrift des 1. Vorsitzenden
Diese Stärkemeldung ist für die

· Berechnung des Landesbeitrages, sowie Kreis- und Bezirksumlage
· Berechnung der BKV Gruppen-, Unfall- und Haftpflichtversicherung

Die gemeldeten Zahlen finden nur innerhalb der BKV für die angegebenen Zwecke eine Verwendung.
Die Soldatenkameradschaft hat
Eine Mitgliederstärke von insgesamt:
     
Mitgliedern

Gruppenversicherung  FORMCHECKBOX 
 ja /  FORMCHECKBOX 
 nein (bei ja, nachfolgende Felder ausfüllen)


     
Sportschützen (Sondermeldung beachten)


     
Böllerschützen (Sondermeldung beachten)

Fahnenhöherversicherung (10.000 Euro frei)
     
Utensilienhöherversicherung (500 Euro frei)
     
     
     
..........................................................................................................................................................................

Ort:
Datum:
                                           Unterschrift 1. Vorsitzender

Für die Gruppenversicherung ist eine genaue Mitgliedermeldung erforderlich und wir bitten unbedingt um Beachtung des folgenden Hinweises:

„Der 1. Vorstand einer Kameradschaft/Verein/Verband bestätigt auf der jährlichen Stärkemeldung mit seiner Unterschrift, dass alle Mitglieder ohne Ausnahme wahrheitsgetreu und vollständig. einschl. Ehrenmitglieder oder Mitglieder des VdRBw zu melden sind. Dies gilt auch wenn die Meldung an den Kreisverband, Bezirksverband oder an die Landesgeschäftsstelle, formlos schriftlich, mündlich oder telefonisch erfolgt.

Wenn die Meldung nicht wahrheitsgetreu und der Versicherungsbeitrag einschl. des Landesbeitrages in Höhe von derzeit EUR 2,05 plus Bezirks- und Kreisumlage nicht oder nicht vollständig bezahlt wird, ist dies eine Unterdeckung und kann/wird für den Vorstand im Schadensfall zu zivilrechtlicher Haftung führen!

Im Schadenfall, insbesondere bei Personenschaden, nimmt der Versicherungsträger Einsicht in die Mitgliederliste der jeweiligen Kameradschaft bzw. des jeweiligen Vereins.“
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